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RS OGH 1971/2/15 2Ob417/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.02.1971

Norm

StVO §14 Abs3

Rechtssatz

1. Der Begri5 "Verkehrssicherheit" umfaßt sowohl den Schutz von Personen gegen Gefährdung als auch von Sachen

gegen Beschädigung.

2. Ein Kraftfahrzeuglenker hat sich auch dann beim Rückwärtsfahren eines Einweisers zu bedienen, wenn die Gefahr

der Beschädigung von Sachen besteht.

VwGH vom 21.09.1965, Zl 722/65; Veröff: ZVR 1966/146 S 151
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